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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Arbeitszeit

In Anbetracht des Energiemangels und der vom Bundesrat kommunizierten
Massnahmen zum Energiesparen reichte Andrea Gmür-Schönenberger (mitte, LU) im
September 2022 eine Motion ein, mit der sie eine Anpassung der Verordnung 1 zum
Arbeitsgesetz angehen wollte. Konkret forderte sie eine Flexibilisierung der
Verordnung, so dass neu auch eine Strommangellage als dringendes Bedürfnis für
Nacht- oder Sonntagsarbeit gelten soll. Dadurch könnten die Arbeitgebenden bei
zeitlichen Beschränkungen des Verbrauchs die Arbeitszeiten zum Beispiel so anpassen,
dass die Arbeit ausserhalb dieser Beschränkungen erledigt werden könnte. Der
Bundesrat beantragte, die Motion abzulehnen. Bereits mit den aktuellen Regelungen sei
es den Kantonen möglich, während sechs Monaten entsprechende
Arbeitszeitbewilligungen vorzunehmen. Der Ständerat behandelte das Geschäft im
Rahmen der Wintersession 2022. Ständerat Roberto Zanetti (sp, SO) stellte den Antrag
auf Zuweisung an die WAK-SR, damit diese die Motion vertieft vorprüfen kann. Er zog
den Antrag jedoch zurück, nachdem Motionärin Gmür-Schönenberger die Behandlung
der Motion in der Wintersession als dringlich bezeichnet hatte, da eine Regelung
bereits vor dem Winter nötig sei. Als Reaktion auf die bundesrätliche Antwort forderte
sie zudem eine schweizweite Lösung. Paul Rechsteiner (sp, SG) sprach sich in der Folge
für die bestehende Lösung und die Aufrechterhaltung des Schutzes der
Arbeitnehmenden aus. Der Ständerat nahm die Motion mit 22 zu 11 Stimmen (bei 9
Enthaltungen) an. Wie bereits Paul Rechsteiner erwähnt hatte, wird die geforderte
Regelung damit aber für den Winter 2022/2023 nicht einsatzbereit sein – der
Nationalrat wird die Motion frühestens in der Frühjahrssession 2023 behandeln. 1

MOTION
DATUM: 13.12.2022
GIADA GIANOLA

Arbeitnehmerschutz

Mit einer gegen den Willen des Bundesrates mit 141 zu 1 Stimmen angenommenen
Motion beauftragte Nationalrat Raggenbass (cvp, TG) die Regierung, für einen
effizienteren Vollzug des Arbeits- und Unfallversicherungsgesetzes zu sorgen. Um
Doppelspurigkeiten zu vermeiden, soll die unmittelbare Umsetzung und Kontrolle des
Arbeitsgesetzes in den Betrieben ausschliesslich durch die kantonalen Inspektoren
erfolgen. Die regionalen Arbeitsinspektorate sollen zu Kompetenzzentren
umfunktioniert und die eidgenössischen nur noch als Oberaufsichtsinstanzen tätig sein.
Die Motion wurde auch vom Ständerat angenommen. 2

MOTION
DATUM: 07.12.2000
MARIANNE BENTELI

Le conseiller national Fabio Regazzi (pdc, TI) demande d'améliorer le système
d'information central sur la migration (SYMIC). Les contrôles des conditions de travail
des travailleuses et travailleurs détachés en Suisse par les entreprises étrangères
s'appuient sur les informations enregistrées dans le SYMIC. Or, le système d'information
ne reconnaît pas les doublons, des entreprises peuvent en profiter alors qu'elles ont
une interdiction de détacher des travailleuses et travailleurs. De plus, les indications
relatives aux branches ne peuvent être corrigées, ce qui, par conséquent, peut amener
à des contrôles effectués par des organes non compétents. En supprimant ces défauts,
les contrôles seront de meilleure qualité. 
Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion. Il reconnaît le potentiel
d'optimisation. La motion est adoptée par le Conseil national, puis par le Conseil des
Etats sur proposition unanime de la CIP-CE. 3

MOTION
DATUM: 19.06.2019
DIANE PORCELLANA
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Arbeitsrecht

Im September 2019 verlangte Mathias Reynard (sp, VS) in einer Motion ein Recht auf
Abschalten. Seine Motion wollte die Arbeitgebenden mit einer Änderung des
Obligationenrechts verpflichten, Massnahmen zur Einschränkung der Nutzung digitaler
Hilfsmittel durch die Arbeitnehmenden ausserhalb der Arbeitszeit zu treffen. In seiner
Stellungnahme beantragte der Bundesrat die Ablehnung der Motion, da sich das Recht
auf Abschalten bereits aus den Regelungen über die Arbeitszeit und Freizeit ergebe. So
seien die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ausserhalb der Arbeitszeit nicht
verpflichtet, per E-Mail oder Telefon erreichbar zu sein. Nun hätten die Unternehmen
die bestehenden rechtlichen Regelungen umzusetzen, etwa durch eine Blockierung der
Geräte ausserhalb der Arbeitszeit, ergänzte Bundesrätin Karin Keller-Sutter (fdp, SG) in
der Nationalratsdebatte im Herbst 2021. Nationalrat Baptiste Hurni (sp, NE), der die
Motion übernahm, begründete die geforderten Massnahmen mit dem Schutz der
Gesundheit der Arbeitnehmenden, die auch wegen der Covid-19-Krise immer mehr von
zu Hause arbeiten, wo die Trennung zwischen Arbeit und Privatleben schwieriger ist.
Zudem nehme die Digitalisierung der Arbeit zu, wobei es immer einfacher werde, die
Arbeitnehmenden zu erreichen. Der Nationalrat lehnte die Motion in der Folge mit 87
zu 67 Stimmen ab. Der Vorstoss wurde lediglich von der SP- und der Grünen-Fraktion
angenommen. 4

MOTION
DATUM: 25.09.2019
GIADA GIANOLA

Im Dezember 2020 reichte Erich Ettlin (mitte, OW) eine Motion ein, mit der er dafür
sorgen wollte, dass allgemeinverbindlich erklärte GAV gegenüber kantonalen
Regelungen Vorrang hätten. Zudem müssten GAV die Rechtsgleichheit und das
zwingende Bundesrecht einhalten. Begründet wurde die Motion mit einem
Bundesgerichtsurteil von 2017, wonach Mindestlöhne im Kanton Neuenburg auch in
Branchen angewendet werden können, die einen allgemeinverbindlich erklärten GAV
kennen. Eine Aushebelung der GAV sei zudem beim Mindestlohn, beim 13. Monatslohn
und dem Ferienanspruch möglich, weshalb diese Bereiche im AVEG neu geregelt
werden müssten. Der Bundesrat empfahl die Motion im Februar 2021 zur Ablehnung, da
kantonale Gesetze eine höhere demokratische Legitimation aufwiesen als ein GAV als
privatrechtliche Vereinbarung. Gemäss OR gehe zwingendes kantonales Recht überdies
einem GAV vor. Hingegen lägen Bestimmungen bezüglich eines 13. Monatslohns oder
Ferien nicht im Kompetenzbereich der Kantone, sondern des Bundes. 
Im Rahmen der Debatte in der Frühjahrssession 2021 schlug Ständerat Christian Levrat
(sp, FR) mittels Ordnungsantrag vor, die Motion zur Vorprüfung an die WAK-SR zu
überweisen. Damit könne das Thema des GAV und der Mindestlöhne zusammen mit
ähnlichen Aspekten, etwa der Flexibilisierung der Arbeitszeit und dem Lohnschutz,
besprochen werden. Ständerat Ettlin zeigte sich mit dem Vorschlag von Levrat
einverstanden und der Ständerat stimmte der Überweisung stillschweigend zu. 5

MOTION
DATUM: 18.03.2021
GIADA GIANOLA

Eine von Ständerat Hans Wicki (fdp, NW) eingereichte Motion wollte den Bundesrat
beauftragen, das Arbeitsrecht so anzupassen, dass Arbeitnehmende und
Arbeitgebende flexibel Homeoffice praktizieren beziehungsweise anbieten können.
Konkret schlug Wicki verschiedene Änderungen vor: So wollte er unter anderem den
Begriff «Homeoffice» möglichst einfach und unabhängig davon, ob die
Arbeitnehmenden teilweise, regelmässig oder unregelmässig von zu Hause aus arbeiten,
definieren. Arbeitnehmende sollten schriftlich ihr Einverständnis für Homeoffice geben
können, zudem sollten sie Arbeitszeiten, Pausen und Ruhezeiten «unter Wahrung der
betrieblichen Notwendigkeiten» selbstständig festlegen können. Entsprechend sollten
im Homeoffice auch keine Bewilligung für Nacht- und Sonntagsarbeit oder ein
Lohnzuschlag nötig sein, sofern die Arbeitnehmenden die Arbeit nach ihrem freien
Ermessen zu diesen Zeiten leisten. Diese Flexibilisierung der Arbeitszeit helfe bei der
Vereinbarkeit von Familie und Beruf, argumentierte Wicki.
Der Bundesrat beantragte, die Motion abzulehnen, da diese Fragen bereits in der
parlamentarischen Initiative Burkart (fdp, AG; Pa.Iv. 16.484) behandelt würden.
Der Ständerat beschäftigte sich im Rahmen der Wintersession 2021 mit dieser Motion.
Mittels Ordnungsantrag beantragte Erich Ettlin (mitte, OW), die Motion der WAK-SR zur
Vorprüfung zuzuweisen, da sich die Kommission bereits mit anderen Vorstösse zum
gleichen Thema beschäftigte (Pa. Iv. 16.414, Mo. 21.3686, Pa. Iv. 16.484). Sowohl Motionär
Wicki als auch der Ständerat insgesamt unterstützten diesen Ordnungsantrag. Hannes
German (svp, SH) bat jedoch darum, zukünftig auf solche Vorstösse oder auf ihre
Zuweisung an die Kommissionen zu verzichten, um diese nicht zu überlasten. Der
Ständerat sollte «in der Lage sein [...], über einfache Fragen zu entscheiden». 6

MOTION
DATUM: 15.12.2021
GIADA GIANOLA
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Im Dezember 2019 reichte Christian Wasserfallen (fdp, BE) eine Motion ein, mit der er
den Bundesrat beauftragen wollte, die Grundlagenerhebung für die
Stellenmeldepflicht zu verbessern, damit Arbeitnehmende mit unterschiedlichen
Qualitätsniveaus nicht zusammen in derselben Berufsart erfasst werden. Das
bestehende System sei unpräzise und unzuverlässig, so Wasserfallen, weil eine
Erklärung der Berufsbezeichnungen in unterschiedlichen Sprachen fehle und die
Angaben auf Selbstdeklaration beruhten. Somit seien eine Verifizierung der
Selbstdeklaration und vorgegebene Selektionsmöglichkeiten in verschiedenen Sprachen
in den Online-Umfragen nötig. 
Wie bei der Motion Wicki (fdp, NW; Mo. 21.3688) erklärte der Bundesrat in seiner
Stellungnahme, dass das BFS seit Oktober 2019 die Schweizer Berufsnomenklatur CH-
ISCO-19 verwende, die in den drei Landessprachen Deutsch, Französisch und
Italienisch verfügbar sei. Dabei sei es korrekt, dass Arbeitnehmende mit
unterschiedlichen Qualitätsniveaus in die gleiche Kategorie fielen, solange eine Person
«über Berufserfahrung verfügt, die sie zur Ausübung der entsprechenden Tätigkeit
befähigt». Die Tätigkeiten der Arbeitnehmenden beruhten überdies nicht auf einer
Selbsteinschätzung, sondern würden im Gespräch mit den RAV und anhand der
verfügbaren Dokumentationen der Arbeitnehmenden festgelegt. Der Bundesrat sah aus
diesen Gründen keinen Bedarf, die Grundlagenerhebung zu verbessern, und empfahl,
die Motion abzulehnen. Im Dezember 2021 wurde die Motion abgeschrieben, da sie
nicht innert zwei Jahren vom Nationalrat behandelt worden war. 7

MOTION
DATUM: 17.12.2021
GIADA GIANOLA

Die WAK-NR reichte im Februar 2022 eine Motion ein, mit der sie den Bundesrat
beauftragen wollte, die Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen so
anzupassen, dass auch Prinzipien aus anderen von der Schweiz nicht ratifizierten
Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) bezüglich sozialer
Mindestnormen wie zum Beispiel Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, Schutz vor
Mobbing und sexueller Belästigung und exzessive Arbeitszeiten eingehalten werden
müssen.
In seiner Stellungnahme vom Mai 2022 beantragte der Bundesrat, die Motion
abzulehnen und damit der Kommissionsminderheit zu folgen. Die Schweiz habe bereits
internationale Übereinkommen, die sich mit den Themen Gesundheitsschutz,
Sicherheit am Arbeitsplatz und Schutz vor exzessiven Arbeitszeiten befassen, ratifiziert.
Somit reichten die rechtlichen und gesetzlichen Grundlagen aus, um die sozialen
Mindeststandards bei der Vergabe von Aufträgen zu gewährleisten.
Der Nationalrat beschäftigte sich im Rahmen der Sondersession 2022 mit dem Vorstoss
und nahm diesen mit 103 zu 78 Stimmen (bei einer Enthaltung) an. Zuvor hatte
Kommissionssprecher Martin Landolt (mitte, GL) die Wichtigkeit dieser
Verordnungsanpassung betont, um gleiche soziale Arbeitsstandards sowohl für
schweizerische als auch für ausländische Anbietende zu gewährleisten. Schweizer
Unternehmen sind verpflichtet, soziale Mindestnormen einzuhalten. Da diese Normen
jedoch nicht in internationalen Abkommen geregelt sind, müssen sich ausländische
Unternehmen nicht an sie halten. Es bestehen somit unterschiedlichen Anforderungen
an schweizerische und ausländische Unternehmen, die in der Schweiz tätig sind.
Thomas Burgherr (svp, AG) erachtete es hingegen als «fragwürdig und heikel»,
Prinzipien aus von der Schweiz nicht ratifizierten Übereinkommen in die Verordnung zu
übernehmen. Gleichzeitig beriet der Nationalrat eine zweite Motion der WAK-NR mit
ähnlichem Anliegen, die er ebenfalls an den Zweitrat überwies (Mo. 22.3020), sowie die
parlamentarische Initiative Porchet (gp, VD; Pa.Iv. 20.486), die im Anschluss an die
Behandlung von der Nationalrätin zurückgezogen wurde. 8

MOTION
DATUM: 21.02.2022
GIADA GIANOLA

Nachdem ihr die Motion zur Vorberatung zugewiesen worden war, beantragte die WAK-
SR knapp mit 5 zu 4 Stimmen (bei 3 Enthaltungen), die von Ständerat Hans Wicki (fdp,
NW) eingereichte Motion abzulehnen. Diese wollte den Bundesrat beauftragen, das
Arbeitsrecht so anzupassen, dass Arbeitnehmende und Arbeitgebende flexibel
Homeoffice praktizieren beziehungsweise anbieten können. Kommissionssprecher
Stefan Engler (mitte, GR) unterstütze im Rahmen der Frühjahrssession 2022 das
Argument des Bundesrates, wonach die gesetzlichen Grundlagen für die Regelung
flexibler Heimarbeit genügten. Zudem beschäftige sich die WAK-NR gleichzeitig mit
einer vom ehemaligen Nationalrat Thierry Burkart (fdp, AG; Pa.Iv. 16.484) eingereichten
parlamentarischen Initiative, die ebenfalls eine Lockerung der Bedingungen für
Heimarbeit verlangte. Die Mehrheit der ständerätlichen Kommission erachtete damit
die Anpassung der rechtlichen Grundlagen als bereits auf dem Weg. Motionär Wicki
betonte in der Debatte noch einmal, wie wichtig es sei, die rechtlichen Grundlagen an

MOTION
DATUM: 17.03.2022
GIADA GIANOLA
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die neuen Formen der flexiblen Arbeit anzupassen, damit Individuen und Familien ihr
Leben nach ihren Bedürfnissen gestalten können. Dennoch folgte der Ständerat dem
Antrag seiner Kommissionsmehrheit und lehnte mit 21 zu 18 Stimmen (bei 3
Enthaltungen) die Motion knapp ab. Das Geschäft war somit erledigt. Die gleichzeitig
behandelte Motion Jositsch (sp, ZH; Mo. 21.3686) wurde von diesem zurückgezogen. 9

Im Rahmen der Sommersession 2022 beschäftigte sich der Ständerat nochmals mit der
Motion von Ständerat Eich Ettlin (mitte, OW) nachdem diese im WAK-SR beraten
worden war. Kommissionssprecher Alex Kuprecht (svp, SZ) erklärte, dass die Mehrheit
der Kommission als problematisch erachtete, Gesamtarbeitsverträge dem kantonalen
Recht vorzuziehen, da Gesamtarbeitsverträge private Vereinbarungen darstellen, die
nicht auf der gleichen demokratischen Legitimation basieren wie Mindestlöhne. Diese
würden von den Kantonen basierend auf demokratischen Entscheidungen der
kantonalen Bevölkerung eingeführt. Aus diesem Grund wolle die Mehrheit der
Kommission verhindern, dass in die kantonale Souveränität eingegriffen werde. Die
Kommissionsminderheit befürchte hingegen, dass es für die Betriebe schwierig
nachvollziehbar ist, einer privatrechtlichen Vereinbarung wie einem GAV aufgrund eines
Bundesratsbeschlusses zwingend zu unterstehen und gleichzeitig die öffentlichen
rechtlichen kantonale Bedingungen einzuhalten. Bundesrat Parmelin (svp, VD)
präzisierte im Rahmen der Debatte, dass ein GAV ein Vertrag zwischen privaten
Akteuren sei und auch dann ein privater Vertrag bleibe, wenn er schweizweit für
allgemeinverbindlich erklärt werde. Der Ständerat nahm die Motion schliesslich mit 28
zu 16 Stimmen (bei 1 Enthaltung) an. 10

MOTION
DATUM: 14.06.2022
GIADA GIANOLA

Der Ständerat beschäftigte sich im Rahmen der Herbstsession 2022 mit der Motion der
WAK-NR zur Einhaltung der Prinzipien aus anderen, von der Schweiz nicht ratifizierten
Übereinkommen der ILO zu sozialen Mindestnormen im öffentlichen
Beschaffungswesen. Im Rahmen der Debatte betonte Kommissionssprecher Ruedi
Noser (fdp, ZH), dass bei der Auftragsvergabe situativ angeschaut werden soll, welche
sozialen Mindestnormen verlangt werden sollen – etwa auch abhängig davon, ob eine
Leistung oder Güter eingekauft werden. Zudem präzisierte Noser, dass die in den ILO-
Übereinkommen definierten Mindestnomen zuerst ins staatliche Recht aufgenommen
werden müssen, bevor sie für Unternehmen gelten. Folglich würde es einer «schwarzen
Liste» von Staaten bedürfen, in denen die Unternehmen nicht an die Regeln gebunden
sind. Die Kommissionsmehrheit empfahl die Motion deshalb zur Ablehnung. Die
Minderheitensprechenden Adèle Thorens Goumaz (gp, VD) und Stefan Engler (mitte, GR)
argumentierten, dass Schweizer Unternehmen aktuell gegenüber ausländischen
Unternehmen benachteiligt seien, da Letztere bei Vergaben nicht dieselben sozialen
Standards einhalten müssten wie die Schweizer Unternehmen aufgrund des
Arbeitsrechts. Der Ständerat folgte jedoch der Mehrheit der WAK-SR und lehnte die
Motion mit 27 zu 16 Stimmen ab. Damit ist der Vorstoss erledigt. Gleichzeitig lehnte der
Rat auch eine Motion der WAK-NR mit ähnlichem Anliegen ab (Mo. 22.3020). 11

MOTION
DATUM: 26.09.2022
GIADA GIANOLA

Im Juni 2021 reichte Nationalrätin Diana Gutjahr (svp, TG) eine Motion ein, mit der sie
den Bundesrat beauftragen wollte, die Verordnung über die in die Schweiz entsandten
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (EntsV) so anzupassen, dass die auf der Online-
Plattform «Informationssystem Allianz Bau» (ISAB) enthaltenen Informationen als
Nachweis für die Einhaltung der minimalen Lohnbedingungen für Subunternehmen
genügen. Denn obwohl die auf ISAB verfügbaren Informationen «den höchsten derzeit
verfügbaren Nachweis» zur Einhaltung der GAV ermöglichten, würden sie durch die
EntsV nicht anerkannt, kritisierte die Motionärin. 
In seiner Stellungnahme beantragte der Bundesrat, die Motion abzulehnen, da die auf
ISAB verfügbaren Informationen keine Sicherheit darstellten, dass sich das
Unternehmen rechtskonform verhalte. Dafür seien weiterhin Lohnbuchkontrollen, GAV-
Bescheinigungen und ein von den Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden
gemeinsam geführtes Register nötig. 
Im November 2022 zog Diana Gutjahr ihre Motion kommentarlos zurück. 12

MOTION
DATUM: 23.11.2022
GIADA GIANOLA
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Im Rahmen der Wintersession 2022 beschäftigte sich der Nationalrat mit der Motion
von Ständerat Erich Ettlin (mitte, OW), die den Bundesrat beauftragen wollte,
allgemeinverbindlich erklärte GAV zu Mindestlöhnen oder Ferienansprüchen gegenüber
kantonalen Regelungen als vorrangig zu erklären. Zuvor hatte die WAK-NR mit 11 zu 10
Stimmen beantragt, die Motion anzunehmen. Einen bundesrätlichen Vorschlag auf
Änderung der Motion hatte sie mit demselben Stimmverhältnis abgelehnt. In insgesamt
34 Wortmeldungen tauschten sich die Nationalrätinnen und Nationalräte in der Folge
zu dieser Frage aus. Kommissionssprecher Fabio Regazzi (mitte, TI) betonte in der
Debatte, dass der geografische Geltungsbereich der GAV weiter gefasst sei als derjenige
der kantonalen gesetzlichen Bestimmungen – Erstere gelten für die ganze Schweiz oder
für mehrere Kantone. Deswegen sollen die GAV Vorrang gegenüber kantonalen
Regelungen geniessen. Eine Minderheit Wermuth (sp, ZH) beantragte die Ablehnung der
Motion. Der Minderheitensprecher argumentierte, dass die kantonalen Regelungen
durch direktdemokratische Entscheidungen der kantonalen Stimmbevölkerung
legitimiert seien und aus diesem Grund Vorrang gegenüber den Regelungen im GAV
hätten, die einen Vertrag zwischen privaten Akteuren darstellten, wie Bundesrat Guy
Parmelin ergänzte. Folglich verstosse ein Vorrang der allgemeinverbindlichen GAV
gegenüber den kantonalen Regelungen gegen die den Kantonen durch die Verfassung
übertragenen Kompetenzen. Trotz dieses Einwandes des Bundesrates nahm der
Nationalrat die Motion mit 95 zu 93 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) knapp an. Unterstützt
wurde sie von der SVP-, der FDP- und der Mitte-Fraktion. 13

MOTION
DATUM: 14.12.2022
GIADA GIANOLA

Mittels einer im Dezember 2020 eingereichten Motion forderte Greta Gysin (gp, TI) die
Schaffung regionaler Stellen für eine erste Hilfe für Opfer von Missbrauch, Mobbing
oder Diskriminierung am Arbeitsplatz. Obwohl sich die Opfer entsprechender
Vergehen auf verschiedene Gesetze berufen könnten, kämen sie häufig nicht zu ihrem
Recht, weil sie zum Beispiel Angst vor negativen Konsequenzen oder vor Jobverlust
hätten. In seiner Stellungnahme vom Februar 2021 beantragte der Bundesrat, die
Motion abzulehnen. Er erachtete die bestehenden rechtlichen Bestimmungen sowie die
Fürsorgepflicht der Arbeitgebenden als ausreichend. Das Arbeitsinspektorat könne
zudem Arbeitgebende, die ihre Fürsorgepflicht nicht wahrnähmen, zum
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz verpflichten. Im Dezember 2022 wurde die Motion
abgeschrieben, da sie nicht innerhalb der zweijährigen Frist behandelt worden war. 14

MOTION
DATUM: 16.12.2022
GIADA GIANOLA
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